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 Veröffentlicht am 20.12.1994

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §20 Abs1 Z2;

EStG 1972 §4 Abs4;

Rechtssatz

Liegt eine Reise mit Mischprogramm vor, so kommt eine Berücksichtigung von Reisekosten schlechthin nicht in Frage -

auch nicht jener Kosten, die anteilig auf einen ausschließlich beru=ichen Zwecken gewidmeten Reiseabschnitt entfallen

(Hinweis E 21.10.1986, 86/14/0031).
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